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1. Die große Abhängigkeit der Andenländer von nur wenigen Export-

produkten, die zudem großen Preisschwankungen auf dem internatio-

nalen Markt ausgesetzt sind (hauptsächlich Mineralien und Agrar-

produkte), machte es notwendig, das Exportangebot zu diversifi-

zieren, besonders bei Industrieprodukten. Im besonderen Maße

sollten diejenigen Industrien gefördert werden, bei denen kom-

parative Vorteile zu verzeichnen sind, damit die Produktions-

struktur der Faktorausstattung besser entspricht. Hiervon wurden

neue Wachstumsimpulse für die Wirtschaft erwartet, die infolge

der Importsubstitutionsproduktion für den nationalen Markt zu

stagnieren drohte.

Die Exportförderung mit dem Ziel, das Exportangebot zu diversi-

fizieren Und neue Exportmärkte zu erschließen, hat deshalb in

den Andenländern gegen Ende der 60er Jahre immer mehr an Bedeu -

tung gewonnen. Dementsprechend wurde seit 19^5 eine relativ große

Anzahl von Gesetzen, Dekreten und Regelungen über Zoll-, Kredit-

und fiskalische Maßnahmen beschlossen, mit deren Hilfe besonders

die Exporte von nichttraditionellen Gütern gesteigert werden soll-

ten.

2. In Lateinamerika wird die Förderung der Exporte im allgemeinen

auf zwei Ebenen betrieben, auf regionaler und auf nationaler

Ebene. Die regionalen Anstrengungen gehen von folgenden Insti-

tutionen aus:

a. der Interamerikanischen Entwicklungsbank (iDB),

b. dem Interamerikanischen Zentrum für Exportförderung (CIPE),

c. der Lateinamerikanischen Freihandelszone (LAFTA)f sowie

d. der Anden Gruppe

Auf nationaler Ebene ist jedes Land bemüht, durch eigene Maß-

nahmen und Gesetze seine Exporte zu fördern, und zwar vor allem

die Exporte von Industriegütern und Gütern nichttraditxoneller

Natur. In den Andenländern sind spezialisierte Institutionen ins

Interamerican Development Bank, Washington D.C., USA
2

Centro Interamericano de Promoci6n de Exportäciones, Bogota,
o Kolumbien
Latin American Free Trade Association, Montevideo, Uruguay
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Leben gerufen worden, die sich mit diesen Aufgaben beschäftigen.

Diese Institutionen sind folgende:

Bolivien: Instituto Boliviano de Promoci6n de Exportaciones

(INBOLPEX), La Paz.

Chile: Gerencia de Fomento de Exportaciones, Banco Central de

Chile, Santiago.

Ekuador: Direcci6n General de Comercio Exterior, Ministerio de

Industrias y Comercio und seit Dezember 1970 das In-

stituto de Comercio Exterior e Integraci&n, das alle

Aufgaben, die sich auf die Förderung des Außenhandels

beziehen, übernimmt.

Kolumbien: Fondo de Promoci6n de Exportaciones, Bogota.

Peru: Banco Industrial del Peru, Division de Comercio Ex-

terior, Lima.
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Jri.

Exportförderung durch die Interamerikanische Entwicklungsbank

3. Die Interamerikanische Entwicklungsbank(lDB) hat neben

ihren traditionellen Investitionskreditprogrammen auch ein Pro-

gramm für die Finanzierung von gegenseitigen Kapitalgüterexpor-
2

ten der lateinamerikanischen Länder . Dieses Programm ist noch re-

lativ bescheiden und erreichte bis Dezember 1970 einen Wert von

31,8 Mill. US-$, bei Gesamtkosten der Projekte von 76,4 Mill.

US-$ . 1971 wurden weitere Kredite dieser Art an Argentinien

und Brasilien in Höhe von jeweils 1,0 und 4,8 Mill. US-$. gewährt.

Doch im Vergleich zu den Gesamtexporten der lateinamerikanischen

Länder im Jahre 1970 (l^ Mrd. US-|) oder auch zu den gesamten

Exporten an Industriegütern (3 Mrd. US-$) erscheint diese Summe

als sehr gering. Da außerdem nur die weiter entwickelten Länder

Kapitalgüter produzieren, werden diese Länder bevorzugt, wodurch

die regionalen Ungleichgewichte weiter verstärkt werden.

Von den Andenländern hatte bis 1970 nur Peru, von diesen Kre-

diten der IDB profitiert (5 Mill. US-$) , neben Argentinien,

Brasilien, Mexiko und Venezuela. Doch soll das Programm in Zu-

kunft erweitert werden und Kredite für Exporte von Dienstleistun-

gen und Produkten einbeziehen, die nicht nur nach lateinamerika-

nischen Ländern geliefert werden, sondern auch in die restliche

Welt. Darüber hinaus soll die Lage der weniger entwickelten Län-

der besonders berücksichtigt werden. In dieser Beziehung ist be-

reits im März 1972 ein Kapitalexportkredit an Bolivien über

1,15 Mill. US-$ vergeben worden, wobei zum ersten Mal ein

weniger entwickeltes Land begünstigt wurde .

Die IDB wurde im Dezember 1959 gegründet und nahm offiziell
ihre Tätigkeit im Oktober i960 auf. Mitglieder sind alle la-
teinamerikanischen Länder (außer Kuba), die USA und letzthin
Kanada. Ihr ständiger Sitz ist in Washington, D.C., USA.

2
Das Kreditprogramm für die Finanzierung von Kapitalgüterexpor-
ten wurde 1964 eingeführt, um den interregionalen Handel zu
entwickeln und zu verstärken. Damit sollte die regionale
Integration gefördert werden. Comercio Exterior, Mexiko,
Oktober 1966, S. 761.

3
Latin American Integration and International Cooperation, OAS
Advisory Office on Integration, March 1972, S.114.

h
Ebenda, S. 114.
Boletin de la Integraci6n, Buenos Aires, März 1972, Nr. 75,S.

177



Maßnahmen des Interamerikanischen Zentrums für Exportförderung

4. Das Interamerikanische Zentrum für Exportförderung (CIPE) hat

seinen Sitz in Bogota, Kolumbien, und ist damit beauftragt, den

lateinamerikanischen Unternehmern und Institutionen technische

Unterstützung zu gewähren, Information über Märkte, Preise,

Qualität, Werbung, internationale Ausstellungen, etc. zu geben

und Seminare, Diskussionen und Vorträge zu organisieren und

technisches Personal auszubilden. Außerde.m soll mit den Ländern,

die noch keine eigene Exportförderungsorganisation besitzen, zu-

sammengearbeitet werden, um eine solche Organisation aufzubauen ,

Das CIPE ist bis jetzt sehr aktiv gewesen, doch hat sich seine

Tätigkeit noch relativ wenig ausgewirkt,

5. In einer der letzten Versammlungen von Experten für Export-
2 3

förderung, die vom CIES sowie von CECON organisiert wurde und

im Sitz des CIPE stattfand, sind Empfehlungen vorgeschlagen wor-

den, um die von den USA angebotene finanzielle Hilfe für die Ex-

portförderung möglichst zweckmäßig zu nutzen . Das Angebot der

USA sollte sich danach in Beratungen für die Entwicklung insti-

tutioneller Programme, direkter Förderung der Verkäufe durch

Handelsmissionen sowie der Anwendung von Ausstellungstechniken

niederschlagen. Dabei wurde auch angestrebt ,

- Institutionen, die sich mit Exportförderung befassen, zu

spezialisieren,

- für den Export besonders geeignete Produkte zu identifizieren,

- ein interamerikanisches Handelsinformationsnetz aufzubauen,

- Exportfinanzierungsinstitutionen auf Landesebene einzurichten,

r- einen internationalen Fonds für die Exportfinanzierung zu bil-

den, und

- ein multinationales Kreditsystem für die Exporte zu verwirkli-

chen.

S. Comercio Exterior, Mexiko, April 1971, S. 327.
2

Consejo Interamericano Econömico y Social ist eine Einrichtung
der Organisation für Amerikanische Staaten, die i960 ins Leben
gerufen wurde.
Comisi6n Especial de Consulta y Negociaciones, gegründet im
Februar 1970 in Caracas, Venezuela durch eine Resolution der
VIII. Außerordentlichen Versammlung des CIES.S. Comercio Ex-
terior, Mexiko, April 1971, S. 323.

4
Vgl. U.Mösta Nuevas medidas para la promoci6n de exportaciones
de la region latinoamericana, in: Camara de Comercio e Indust-
rias Boliviano- Alemana, La Paz, Boletin I. 1972, S. 16.

Ebenda.
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6. Die Leitlinien für die Exportförderung der verschiedenen

Länder wurden während dieser Versammlung auf folgende Punkte

konzentriert t

- Die bis jetzt betriebene allgemeine Exportförderung durch den

Staat soll in einem immer größeren Maße durch eine selektive

Förderung spezifischer Produkte, die für den Außenhandel ge-

eignet erscheinen, ersetzt werden.

- Die staatlichen Subventionen jeder Art, die bis jetzt als das

wichtigste Exportförderungsinstrument angesehen werden, sollen

in Zukunft durch Maßnahmen ergänzt werden, die die Struktur

und Produktionsbasis der Wirtschaft stärken.

- Die Marktforschung und Marktanalyse soll in Zukunft die erste

Priorität haben.

Dies sind jedoch nur Empfehlungen an die Regierungen. Es wird

vom Interesse jedes einzelnen Landes abhängen, ob sie verwirk-

licht werden oder nicht.

U. Mösta, a.a.O., S. 17.



- 6 -

Exportförderung im Rahmen der LAFTA

7. Innerhalb der LAFTA wurde auf breiter Basis eine Harmonisie-

rung der Instrumente, die den Außenhandel regulieren, angestrebt.

Die Wichtigkeit dieses Bestrebens wurde in einem Plan, der solch

eine Harmonisierung in der Periode von 1964 bis 1970 vorsah, ver-
1 2

ankert . Doch das Protokoll von Caracas vom Jahre 1969 , durch

das die ursprünglichen Ziele abgeändert wurden und die Verwirk-

lichung der Freihandelszone bis zum Jahre 1980 hinausgeschoben

wurde, hat auch die Harmonisierung verschiedener handelspoliti-

scher Instrumente verzögert und die Entstehung eines neuen

Aktionsplanes 1970 - 80 erforderlich gemacht.

Die Koordinierung der Handelspolitiken hat im Laufe der Zeit

eine so wichtige Rolle angenommen, daß sie jetzt mindestens die

gleiche Bedeutung hat wie die Liberalisierung des gemeinsamen

Handels, Das liegt daran, daß die Zölle in den meisten Mitglied-

staaten der LAFTA nur in geringem Maße der Regulierung der Handels-

ströme dienten. Der Handel wurde weitgehend durch andere direk-

te, indirekte, monetäre, administrative oder wechselkurspoli-

tische Maßnahmen bestimmt. Trotzdem ist die Liberalisierung des

Handels innerhalb der LAFTA hauptsächlich auf die Senkung des

Zolltarifs beschränkt worden, und es gab keine Regelung, um die

anderen Restriktionen planmäßig abzubauen. Deshalb ist die Ab-

schaffung oder Harmonisierung der anderen handelspolitischen In-

strumente immer mehr in den Vordergrund gerückt.

8. Die internen Instrumente zur Beeinflussung der Exporte, die

zwischen den LAFTA-Ländern beseitigt oder harraonisiert werden
ksollen, können in folgender Liste zusammengestellt werden :

Resolution 100 (iv) der Konferenz der LAFTA, in: Suplemento
de Comercio Exterior, Mexiko, Dezember 1964.

Resolution 26l (ix) der Konferenz der LAFTA, in: Suplemento
de Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1970.

^ Resolution 262 (ix) der Konferenz der LAFTA, in: Suplemento
de Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1970.

Vgl. dazu: H.Opazo R.: La armonizaci6n de los instrumentos de
politica comercial en la ALALC, in: Derecho de la Integraci6n,
IDB, Buenos Aires, Nr. 10 April 1972, S. 13 - 15.
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a. Restriktionen

darunter

Kontingente

Verbote

Lizenzen

b. Zölle

darunter

Zoll-Nomenklatur

Tarife

Spezifische Zölle

Wertzölle

gemischte Zölle

Berechnungsbasis der Wertzölle

Formalitäten bei der Zollabfertigung

c. Fiskalische Maßnahmen

darunter

Draw back

Rückerstattungen

Zeitlich begrenzte Regelungen (Trafico de perfeccionamien-

to activo)

Zeitlich begrenzte Aufnahme von Importgütern

Veredelungsverkehr

Regelungen für Zollerlaß

Freihäfen und -zonen

Subventionen

d. Finanzierung

darunter

langfristige Kredite

kurzfristige Kredite

Kredite vor der Verschiffung und nach der Verschiffung

(Creditos de pre-embarque y post-embarque)

Kredite für Produktion und Vermarktung

e. Versicherungen

darunter

für Güter

für Kredite
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f. Transport

darunter

präferentielle Tarife

g. Qualitätskontrolle

h. Aufmachung der Produkte

darunter

Etiquetten, Markierung, Verpackung, etc.

i. Regelungen über die Abrechnung der Devisenerlöse.

9. Nach Artikel 50 des LAFTA-Vertrages dürfen Produkte, die von

einem Partnerland importiert wurden, innerhalb der Zone nicht

wieder exportiert werden, es sei denn, daß es ein Abkommen

zwischen den Partner gibt oder daß die Produkte weiterverarbei-

tet werden. Dabei muß der Verarbeitungsprozess vom Ständigen
2

Exekutivkommittee beurteilt werden. Nach Artikel 51 wird Tran-

sitfreiheit für aus Partnerländern importierte oder nach Part-

nerländern exportierte Güter gewährleistet, und es werden außer-

dem Steuerbelastungen, die die normalen Sätze der Dienstleistun-
3

gen überschreiten, untersagt. Nach Artikel 52 des LAFTA-Ver-

trages wird jede Begünstigung der Exporte durch Subventionen

und andere Regelungen, die die normalen Wettbewerbsbedingungen

innerhalb der Region beeinträchtigen könnten, verboten. In dem

Artikel sind jedoch Ausnahmen vorgesehen: Zölle und Steuern, die

auf importierte Inputs gezahlt wurden und die Bestandteil wieder

exportierter Güter sind, können zurückerstattet werden (draw back)

Außerdem ist es gestattet, Exportabgaben und Steuern auf exportier

te Güter zu erlassen. Im übrigen ist die Harmonisierung der

exportfordernden Instrumente noch in den Anfängen. Nur folgende

Vereinbarungen über die wichtigsten Instrumente sind bisher zu-

stande gekommen oder in Vorbereitung:

a. Harmonisierung der zeitlich begrenzten Einfuhr von Gütern:
Bisher wurden nur Normen für spezifische Fälle festgelegt,z.B.
über zeitlich begrenzte Einfuhr von Gußformen und Matrizen

k 5
für industrielle Zwecke , von Mustern mit kommerziellem Wert
und von Containern ,Englische Übersetzung bei:

M. Wionczek, Integration in Africa, Asia and Latin America, a
Handbook of Documents, S. 56.

2
Englische Übersetzung Ebenda.

o

Englische Übersetzung Ebenda.
Resolution 79 (ill) der Konferenz der LAFTA, in: Suplemento de
Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1964.

5 Resolution 150 (vi) der Konferenz der LAFTA,in Suplemento de
Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1970«
Empfehlung an die Regierungen, Ständiges Exekutivkommittee,
CEP/ Repartido 1371.
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k• Harmonisierung der Regelungen über Freihäfen und -zonen:

Ein Projekt über geraeinsame Regeln ist dem Sekretariat der

LAFTA durch die Gruppe von Zollexperteri überreicht worden,

die die Beratungen über dieses Thema bei ihrer 4. Versammlung

im Jahre 1969 aufnahm ,
c* Harmonisierung der Regeln über Zolllagerung; Auf diesem Ge-

biet ist ein Vorprojekt über gemeinsame Regeln in Vorbereitung,

Die Arbeiten werden vom Sekretariat der LAFTA ausgeführt.

d. Harmonisierung der Regeln über Erlaß oder Ermäßigung von Im-
portzöllen ;

Eine Regelung über die Einfuhr von Mustern ohne kommerziellem
2

Wert ist bis jetzt der einzige Beschluß in dieser Richtung .

Die ¥ichtigkeit des Themas wird aber anerkannt.

e. Gemeinsame Vorschriften über Tarifierung: Die Ausarbeitung ge-
3

Ineinsamer Vorschriften war für Ende 1970 vorgesehen , doch

durch das Protokoll von Caracas wurde der Termin bis nach 1973

hinausgeschoben .

f. Gemeinsame Zollnomenklatur; Die Vereinbarung einer gemeinsa-

men Nomenklatur hatte erste Priorität , denn die nationalen

Zollklassifikationen waren vollkommen unvergleichbar. Des-

halb nahmen die LAFTA-Staaten eine angepasste Brüsseler No-

menklatur an, die NABALALC . Sie wurde von den Andenländern

in den folgenden Jahren eingeführt:

Peru. 1964, Kolumbien 1964, Bolivien 1965, Chile I966 und

Ekuador 1971. Nach Gründung der Anden Gruppe wurde die Ausar-

beitung einer Nomenklatur auf derselben Basis aber mit einigen

Abweichungen beschlossen. Die als NABANDINA bezeichnete No-
Q

menklatur wurde inzwischen von der Kommission angenommen ,

H. Opazo R, a.a.O. S. 38.
— ^ — — — _ _
Resolution 149 (Vl) der Konferenz der LAFTA, in: Suplemento de
Comercio Exterior., Mexiko, Januar 1967.

3
Resolution 98 des Ständigen Exekutivkommittees der LAFTA, CEP.

4
Resolution 206 des Ständigen Exekutivkommittees, wonach die Er-
füllung dieser Aufgabe erst nach 1973 vorgesehen ist.
Die Priorität wurde bereits in Artikel 4-9, Abschnitt c, des Ver-
trages von Montevideo festgelegt.
Resolution 23 (l), ersetzt durch Resolution 42 (il) der Kon-
ferenz der LAFTA, in: Suplemento de Comercio Exterior, Mexiko,
Dezember 1962.

7
Entscheidung Nr. 31 der Kommission der Anden Gruppe, in: Co-
mercio Exterior, Bogota, Kolumbien, Vol.3, Nr. 4, April 1971,
S. 42,

o
Entscheidung Nr. 51 der Kommission der Andengruppe, in: Co-
mercio Exterior, Bogota, Kolumbien, Vol,4, Nr. 3+4, März -
April 1972, S. 68
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g. Harmonisierung von Zollausdrücken und -definitionen:

Ungefähr 50 Ausdrücke wurden definiert . Eine Entscheidung

über die Annahme durch die LAFTA-Mitglieder ist jedoch noch

nicht erfolgt.

h. Vereinfachung und Vereinheitlichung von Zolldokumenten und
anderen Dokumenten, die im Außenhandel verwendet werden;

Seit I969 gibt es eine Regelung, die eine Mindestanzahl von
2

Angaben bei Export- und Importgeschäften vorsieht . Eine Ver-
3

einheitlichung der Dokumente wurde letzthin beschlossen , doch
gilt dies zunächst als Empfehlung and die Regierungen.

i. Harmonisierung der Ausführungsmechanismen und der Verwaltungs-

strukturen der Zollämter: Bis jetzt konnte noch kein syste-

matischer Plan in Kraft gesetzt werden. Es sind jedoch Maß-

nahmen für die Ausbildung von Zollbeamten und für den Aus-

tausch von Informationen getroffen worden, um Zolldelikte ver-

hindern, untersuchen und bekämpfen zu können .

j. Wettbewerbsregelungen; Insbesondere geht es hier um die Be-

kämpfung des Dumping. Es sind spezifische Normen über Dumping-

Praktiken aufgestellt worden , wobei das Ständige Exekutiv-

kommittee in jedem Fall zu entscheiden hat. Die Erfahrung zeigt

jedoch, daß diese Normen nicht in Anspruch genommen worden

sind, obwohl wiederholt Dumping-Praktiken beobachtet wurden.

Im Aktionsplan 1970-80 ist deshalb eine Revision und Ergän-
7zung dieser Regelungen vorgesehen .

Ständiges Exekutivkommittee, CSP/Repartido
2 Resolutionen des Ständigen Exekutivkommittees Nr. 1^9 und Nr.

150.

^ Resolution 286 (Xl) der Konferenz der LAFTA, in:Suplemento de
Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1972.
Resolution 151 (vi) der Konferenz der LAFTA, in: Suplemento de
Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1967-

-* Resolution 255 (iX) der Konferenz der LAFTA, in Suplemento de
Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1970.

Resolution 14 (i), ersetzt durch Resolution 65 (il) der Konfe:-
renz der LAFTA, in: Suplemento de Comercio Exterior, Mexiko,
Dezember 1962.

7 Tareas del Plan de Accion, Kapitel VII, Artikel 5, in: Suple-
mento de Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1972.
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k, Beseitigung allgemeiner nichttarifärer Händelshemmnisse;

Eine Aufstellung der nichttarifären Restriktionen und ihr

stufenmäßiger Abbau wurde während der VII. Verhandlungsperiode

der Konferenz der LAFTA dem Ständigen Exekutivkommittee aufge-

tragen. Es kam bis jetzt jedoch noch zu keiner Entscheidung,
2

denn der Beschluß über dieses Thema wurde jedes Jahr vertagt .

Mit der Gründung der Anden—Gruppe wurde für die Mitglieder

dieser Vereinigung der Abbau aller nichttarifären Hemmnisse

für den gegenseitigen Handel im Vertrag von Cartagena fest-
3

gelegt . In der Praxis ist jedoch noch vieles nachzuholen.

*

10. Alle diese Regelungen betreffen nur den Handel zwischen den

Mitgliedstaaten. Ihr Zweck ist, durch Vereinfachungen und Er-

leichterungen auf der Importseite die interregionalen Exporte zu

fördern. Was die Beseitigung von Exportbehinderungen anbelangt,

ist im Vertrag über die Gründung der LAFTA kein Wort verloren

worden, da implizit angenommen wurde, daß dies Angelegenheit

jedes einzelnen Staates sei. So kommt es, daß bis heute die Expor-

te vieler LAFTA-Länder mit Exportabgaben oder Restriktionen be-

lastet sind, die nicht gerade die Exporte fördern.

11. Eine Harmonisierung der Instrumente, die den Export fördern

wurde dagegen im Laufe der Zeit im Rahmen der LAFTA angestrebt.

Im Jahre 19-67 ^s^ eine Expertengruppe zusammen getreten, die

Resolution 216 (vil) der Konferenz der LAFTA, in Suplemento de
Comercio Exterior, Mexiko, Januarz 1968.

2 Resolutionen 237 (vill), 253 (ix), 275 (x), 287 (xi), jeweils
in Suplemento de Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1969» 1970,
1971 und 1972.

o

Artikel k6 des Vertrages von Cartagena in: Comercio Exterior,
Bogota, Kolumbien, Vol.I, Nr. 1, Juli 1969.
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praktische Empfehlungen für das Sekretariat der LAFTA aasarbei-

tete . Danach soll das Sekretariat eine Publikation über die

Maßnahmen zur Exportförderung in jedem Lande erstellen, die

ständig auf dem neuesten Stand gehalten wird. Zur Intensivierung

des Handels sind sowohl den Partnerländern als auch dem Exe-
2

kutivkotnmittee der LAFTA präzise Aufgaben erteilt worden . Die

Partnerländer sollen den Handel ankurbeln, indem sie Informa-

tion und Werbung fördern, Qualitätskontrollen anregen und eine

bessere Aufmachung der Produkte empfehlen. Das Exekutivkommittee

der LAFTA auf der anderen Seite soll folgende Aufgaben erhalten:

- Anfertigung und Verteilung von Dokumentationen über das Han-

delsliberalisierungsprogramm und deren Resultate sowie über

die Außenhandelsbestimmungen der Partnerländer,

- Beteiligung der Freihandelszone an einem interamerikanischen

Informationsnetz über Handelsangelegenheiten,

- Durchführung und Erleichterung von Ausstellungen, Einrich-

tung von Handelsinformationszentren und Förderung des Aus-

tausches von Unternehmerdelegationen,

- Vermittlung von technischer Beihilfe seitens spezialisierter

internationaler Organisationen.

Ausführungsvorschriften, durch die dem Exekutivkommittee diese

Aufgaben zugewiesen werden, sind in Vorbereitung.

Weiterhin sind folgende Projekte in bezug auf Exportförderung ge-

plant, die bis 1973 ausgearbeitet sein sollen, wenn die Ver-

handlungen über die Zukunft der LAFTA, die durch das Protokoll
3

von Caracas eingefroren waren, wieder aufgenommen werden .

H. Opazo R.,a.a.O.S.43
o

Resolution 274 (x) der Konferenz der LAFTA, in: Suplemento de
Comercio Exterior, Mexiko, Januar 1971.

o

Resolution 206 (ll/2) des Ständigen Exekutivkommittees, CEP,
in: H.Opazo R.,o.a.,S.5Q
Das Protokoll von Caracas ist jedoch bis jetzt nur von sieben
Partnerstaaten ratifiziert worden (es fehlen noch weitere vier),
so daß es bis jetzt noch nicht in Kraft treten konnte. Die Be-
stimmungen, die durch dieses Protokoll festgesetzt wurden,
konnten daher bisher nur theoretische Bedeutung haben. Da ei-
ne Ratifizierung bis Mitte 1973 fraglich ist, wobei dann die
ursprünglich im Vertrag vorgesehene Übergangszeit beendet und
der völlige Zollabbau realisiert sein müßte, was praktisch
unmöglich ist, wurde während der XII. Tagung der Konferenz der
LAFTA beschlossen, die Übergangszeit bis Ende 1973 zu verlän-
gern. Bis dahin könnten die restlichen Partnerstaaten für die
Ratifizierung des Protokolls von Caracas bereit sein.
Vgl. Nachrichten für Außenhandel vom 11. Januar, 1973.
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Es handelt sich um :

- die Anfertigung einer vergleichenden und analytischen Studie

über die bestehenden Regelungen,

- die Anfertigung einer Studie über die Bedeutung dieser Rege-

lungen für den Integrationsprozess, besonders in, Hinblick auf

den Wettbewerb,

- die Darstellung von Alternativen für eine Koordinierung der

Exportförderungspolitiken.



Exportförderung im Rahmen der Anden-Gruppe

12. Im Rahmen der Anden Gruppe sollten laut Beschluß Nr. 49 der

Junta des Vertrages von Cartagena vor dem 31« Dezember 1972

gemeinsame Normen für die Exportförderung im gegenseitigen Han-
2

del angenommen werden . Gemeinsame Maßnahmen für die Förderung

von Exporten nach Drittländern sollen zu einem nicht genannten

zukünftigen Zeitpunkt beschlossen werden. Diese Regelungen

laufen parallel zu denen der LAFTA und sind ihnen untergeord-

net. Außerdem sind bereits folgende Maßnahmen in Kraft getre-

ten, die die Exporte der weniger entwickelten Partner der An-

den-Gruppe (Bolivien und Ekuador) besonders fördern:

- Chile, Kolumbien und Peru dürfen ab 30. Juni 1972 die Zölle

auf die Produkte, die im ersten Teil der Gemeinsamen Liste

der LAFTA enthalten sind, sowie für die im Beschluß Nr. 26
3

der Junta erwähnten Produkte nicht mehr erlassen, ermäßigen

oder zurückerstatten.

- ab 31. Dezember 1972 dürfen Chile, Kolumbien und Peru Import-

4
zolle für Produkte, die im Beschluß Nr. 29 der Junta ent-

halten sind, nicht mehr erlassen, ermäßigen oder zurücker-

statten.

- Chile, Kolumbien und Peru, dürfen die Zölle auf Produkte, die

zwischen einem dieser Länder und Bolivien oder Ekuador in den

letzten drei Jahren in beachtlichem Umfang gehandelt wurden,

nicht erlassen, ermäßigen oder zurückerstatten, wenn dadurch

eine niedrigere Zollbelastung äLs die des Gemeinsamen Mindest-

außenzolltarifs entsteht. Das gleiche gilt für Erzeugnisse,

bei denen ein beachtlicher Handel mit Bolivien oder Ekuador

zu erwarten ist .

Vgl. Comercio Exterior, Bogota, Kolumbien, Vol.4, Nr.l, Janu-
ar 1972.

2
Bis jetzt ist jedoch noch keine Entscheidung getroffen worden.

3 . .
Vgl. Comercio Exterior, Bogota, Kolumbien, Vol.3, Nr.2, Febru-
ar 1971« Diese Produkte sind solche, die in keinem Land der
Anden-Gruppe produziert werden und die nicht für sektorale
Industrieentwicklungsprogramme reserviert wurden.

4
Vgl. Comercio Exterior, Bogota, Kolumbien, Vol.3, Nr.2, Febru-
ar 1971. Diese Produkte sind solche, die zugunsten Boliviens
und Ekuadors ab 1. Januar 1972 freigegeben sind.
Beschluß Nr. 49, Kapitel I, Artikel 6, der Junta des Vertrages
von Cartagena, a.a.O.
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Exportförderung durch die einzelnen Andenländer

13. Die Exportförderungsmaßnahmen der einzelnen Mitglieder der

Anden-Gruppe wiesen zwar einige Gemeinsamkeiten auf, sind aber

doch so unterschiedlich, daß die geplante Harmonisienung er-

hebliche Schwierigkeiten bereiten dürfte. Immerhin lassen sich

die Maßnahmen jeweils in eine der folgenden Gruppen einordnen :

a. Maßnahmen im Bereich des Zollrechts

b. Fiskalpolitische Maßnahmen

c. Kreditpolitische Maßnahmen

d. andere Maßnahmen zur Förderung des Exports.

Zu dem Bereich des Zollrechts gehören zunächst die Maßnahmen,

die bei der Zollabfertigung zum Export wirksam werden : 1. Frei-

stellung von Exportabgaben, 2. Rückerstattung von Einfuhrab-

gaben für Inpulfea , die zur Herstellung der Exportgüter verwen-

det wurden (Draw back). Ebenfalls diesem Bereich zuzuordnen

sind die Maßnahmen, die bei der Zollabfertigung zum Import

wirksam werden, nämlich 3« die Freistellung von Importabgaben,

k. die zeitlich begrenzte Freistellung von Importabgaben.

Die fiskalpolitischen Maßnahmen lassen sich gliedern in: 1. die

Freistellung von internen Steuern für Güter, die zum Export be-

stimmt sind, und 2. die Rückerstattung von internen Steuern bei

der Ausfuhr. Als kreditpolitische Maßnahme kommen 1. die Ge-

währung von Krediten und 2. die Kreditversicherung in Betracht.
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Exportförderung in Bolivien

14. Die Exportf örderungstnaßnahmen Boliviens sind in einer Rei-

he von Einzelbestimmungen niedergelegt :

a. Maßnahmen im Bereich, des Zollrechts

1. Freistellung von Exportab-

gaben für neue Produkte

Freistellung von Exportab-

gaben für kunstgewerbliche

Erzeugnisse

Dekret Nr. 7366 vom 20.8.
65

Decreto con fuerza de ley)

Dekret Nr. 8135/67

2. Draw back

Ein Dekret wurde erlassen. Dekret 8877 vom 3I.8.69
-̂  . , . , , , . , , Decreto supremoEs wxrd jedoch noch nicht an- *

gewandt, weil die Ausführungs-

bestimmungen fehlen. Außerdem

haben sich die nichttraditionel-

len Exporte, die gefördert wer-

den sollten, bis jetzt auf Pri-

märprodukte und andere Erzeugnisse

mit geringem Verarbeitungsgrad

konzentriert.

Rückerstattung von Zollabgaben Gesetz Nr. 10045 vom 10.12.
.0.. . . . . „ , . ~~ , 71 Artikel 13 (Ley de in-
fur importierte Rohstoffe und , -; ̂ , J . ,

versiones, establecxda por

Materialien die zur Herstellung decreto ley)

von Exportprodukten verwendet

wurden.3. Freistellung von Importabgaben

Freistellung von Importzöllen

für Güter, die zur Produktion

von Erzeugnissen benutzt werden,

die für den Export bestimmt sind.

Dekret 7366 vom 20.10.65
(Decreto con fuerza de ley)

Freistellung von Zollabgaben und Gesetz Nr. 100^5 vom 10.12.

zusätzlichen Steuern für Rohstoffe 7 1 A r t i k e l 1 2 ( W de
mversiones, establecida

und Materialien, die im Land nicht por decreto ley)

produziert werden



Zeitlich begrenzte Frei-

stellung von Importabgaben

Zeitlich begrenzte Erlaub-

nis zur zollfreien Einfuhr

ohne Weiterverarbeitungs-

möglichkeiten für Produkte,

die innerhalb von 180 Tagen

wieder exportiert werden.

Dekret 7283 vom 18.8.65
(Decreto supremo)

Zolllagerung. Produkte, die

legal importiert wurden,

können zollfrei gelagert

werden, um später,

a. für den internen Kon-

sum oder

b. den Wiederexport ver-

wendet zu werden.

In der Praxis ist diese Mög-

lichkeit bisher nicht in An-

spruch genommen worden.

b. Fiskalpolitische Maßnahmen

Zollgesetz, Artikel 307
(Ley organica de aduanas)

1. Freistellung von internen

Steuern für Güter, die zum

Export bestimmt sind.

Die exportierten Produkte

werden von den nationalen Pro-

duktions- und Umsatzsteuern

sowie von Gemeinde-, Bezirks-

und Hochschulsteu6ra befreit.

Gesetz 100^5 vom 10.12.71
Artikel 15 (Ley de inver-
siones, establecida por de-
creto ley)

2. Rückerstattung von internen Steu-

ern bei der Ausfuhr.
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c. Kreditpolitische Maßnahmen

1. Gewährung von Krediten

Kredite der Handelsbanken

für Exporte von Naturpro-

dukten außer Bergbau.

Kredite der Zentralbank

für Naturprodukte außer

Berbau, Halbfertig- und

Fertigwaren.

Dekret Nr. 725*+ vom 21.7.65
(Decreto supremo)

Reglement der Zentralbank
vom 30.11.67

Kredite der Staatsbank

(Banco del Estado) und

anderer Banken zugunsten

nichttraditioneller Exporte

Dekret Nr. 9924/September 71
(Decreto supremo)

Refinanzierungskredite der

Zentralbank für Verarbeitung

Dekret 7911/67 (Decreto
supremo, Fondo Especial de
Creditos para el Desarrollo

und Export nichttraditioneller Econ6mico) und Dekret Nr.
, , , . , , _ 9208/70 (Decreto supremo)Produkte wie auch anderer Pro-

dukte,

Externe Kredite Dekret Nr. 7 9 H vom 1.2.67
(Decreto supremo)

2.. Exportkreditversicherung Gesetz Nr. 10045 vom 10.12.71
(Ley de Inversiones, estable-
cida por decreto ley)



- 19 -

Exportförderung in Chile

15. Die Hauptinstrumente zur Förderung der Exporte sind im Ge-

setz Nr. 16528 vom 17.8.66 und seinen Änderungen, Ergänzungen

und Ausführungsbestimmungen zu finden.

a. Maßnahmen im Bereich des Zollrechts

1. Freistellung von Exportabgaben

jeder Art. Die Freistellung ge-

schieht automatisch und bedarf

keiner Antragstellung.

2. Draw back

Gesetz 16528 vom 17.8.
66 und Dekret Nr.1270/
66 (Decreto de Econo-
mia, Fomento y Recon-
struccion)

Gesetz 16528 vom 17.
66

3. Freistellung von Importabgaben

Zollfreistellung für Importe

von Gütern, die zur Produktion

von Exportartikeln verwendet wer-

den

Dekret 257 vom 30.2.60
(Decreto de Hacienda);
Gesetz 16528 Artikel II;
Dekret 1270/70 Artikel
19 (Decreto de Economia,
Fomento y Reconstruccion,
Dekret 489/70 (Decreto de
Hacienda).

Zollfreistellung zur Auffül-

lung von Lagern importierter

Materialien, die in der Pro-

duktion von Exportartikeln

verwendet wurden.

Dekret 409/70 (Decreto
de Hacienda)

Industrielle Verarbeitung

in zollfreien Bezirken (De-

posito Industrial)

Gesetz 16528 Artikel 28;
Dekret k/67 (Decreto con
fuerza de ley);
Dekret 595/68 (Decreto
de Hacienda);
Beschluß der Zentral-
bank vom 4.7-68;
Rundschreiben der Zentral-
bank 1028, 1117/68 und
1355/70.
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k. Zeitlich begrenzte Freistellung

von Importabgaben

Zeitlich begrenzte zollfreie

Einfuhr ohne Weiterverarbei-

tungsmöglichkeiten, haupt-

sächlich für Verpackungs-

material und Weißbleche für

Konserven

Zollordenanz Artikel 145j Ge-
setz 16528 Artikel 28

5. Andere Zollmechanismen

Zollermäßigung für Ersatz-

teile, Maschinen und Inputs

der Papierindustrie

Dekret 1227/68 (Decreto de Ha-
cienda);
Dekret 2427/68 (Decreto de Ha-
cienda)

b. Fiskalpolitische Maßnahmen

1. Freistellung von internen Steuern

Freistellung von Steuern und Gesetz 1208^;
Gesetz 16528 Artikel 3;allen Zahlungen ähnlicher Art, _. . , , o ,-,<-./̂ ^ /-^ .'•, -^

& ' Dekret 1270/66 (Decreto de Eco-die bei einem Exportgeschäft

anfallen.

Freistellung von Steuern für

Abteilungen eines Betriebes,

die sich exklusiv mit der Her-

stellung von Exportartikeln

beschäftigen

nomla, Fomento y Reconstrucci6n)

Gesetz 16528 Artikel 11;
Dekret 1270/66 (Decreto de Econo-
mia, Fomento y Reconstrucci6n)

2. Rückerstattung von internen

Steuern bei der Ausfuhr, Der

Prozentsatz der Rückerstattung

darf im allgemeinen nicht mehr

als 30 $ betragen. Die Rück-

erstattung erfolgt in Form von

Zertifikaten, die für die Zah-

lung von Steuern verschiedener

Art verwendet werden können.
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Rückerstattung von Steuern jeder

Art bei der Ausfuhr von Produk-

ten

Rückerstattung von Steuern, wenn

die Ausfuhr von kooperativen oder

anderen non-profit Organisationen

vollzogen wird

Gesetz I6528;
Gesetz 17073 Artikel 59;
Dekret 1270/66 (Decreto
de Economia, Fomento y
Reconstrucci6n)

Gesetz I6528 Artikel 12;
Dekret 1270/66 (Decreto
de Economia, Fomento y
Reconstrucci6n)

Rückerstattung von Steuern für na-

tionale Reedereien

Rückerstattung von Steuern für al-

koholische Erzeugnisse und Essig

Gesetz 1672k vom 11.12.
67 Artikel 22

Gesetz 17105 Artikel 96
und 97

c. Kreditpolitsche Maßnahmen

1.Gewährung von Krediten

Vorverschiffungskredite (credi-

tos de pre-embarque)

Nachverschiffungskredite (cre-

ditos de post-embarque)

2.Exportkreditversicherung

d.Andere Maßnahmen zur Förderung des
Exports

Exporte von Gütern in Auftrags-

abkommen (Exportaci&n en consig-

naci6n)

Beschluß der Zentralbank
427/66;
Beschluß der Zentralbank
2253/70;
Rundschreiben der Zentral-
bank 1347/70;
Beschluß der Zentralbank
2336/72

Beschluß der Zentralbank
vom 23.10.69;
Beschluß der Zentralbank
2336/72

Gesetz 16528 Artikel 15;
Dekret 3/67 (Decreto con
fuerza de ley)

Beschluß der Zentralbank
346/65
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Exportförderung in Ekuador

16. Die wichtigsten Bestimmungen über Maßnahmen zur Förderung der

Exporte aus Ekuador sind in der Ley de Fotnento Industrial aus

dem, Jahre 1967 enthalten.

a. Maßnahmen im Bereich des Zollrechts

1. Freistellung von Exportzöllen Ley de Fomento Industrial/
67;
Dekret 738/67;
Ley de Fomento de la Arte-
sania y de la Pequena Indu-
stria, Artikel 19;
Ley de Pesca y Caceria Ma-
itima, Artikel 42;
Ley de Cooperativaa, Arti-
kel 103

2. Draw back

Zollfreistellung für die Im- Ley de Fomento Industrial/67
. n... , „ , . , . Dekret 738/67 Artikel 19(6)porte von Gut ern oder Materxalx- / \ ' . '„ ' \ v '

en, die in der Produktion von

Exportgütern verwendet werden.

b. Fiskalische Maßnahmen

Dekret 17^0 vom 22.11.71;
Dekret 914 vom 25.8.72

1. Freistellung von internen Steu- Ley de Fomento Industrial/67

ern

2. Rückerstattung von Steuern.

Dies geschieht in Form von Bons

(Abono Tributario), die nur für

die Zahlung von Einkommensteuern

verwendet werden können. Die Höhe

der Rückerstattung hängt von der

Natur des Produktes und der Höhe

der Exporte in den vergangenen

Jahren ab (in der Regel bis

zu 15 fo. )



c. Kreditpolitische Maßnahmen

1. Gewährung von Krediten Gesetz 68/68;
Gesetz vom Banco Nacional
de Fomento Artikel 70;
Gesetz der Corporaci6n Na-
cional de Valores Artikel
22;
Ley de Regimen Monetario
Artikel 6l und 62;
Resolution der Junta Hone-
taria Nr. 103 Artikel 1

Fonds für Exportförderung

(Fondo de Promoci&n de Ex-

portaciones), wonach Expor-

te, außer Petroleum, Bana-

nen, Kaffee, Kakao, Zucker

und andere, die der Rat

des Fonds festsetzt, durch

die Finanzierung von Um-

laufvermögen, Diskont von

Wechseln, Kreditbriefe,

Kredite für Marktforschung,

etc. gefördert werden.

Dekret 673 vom 24.7.72

Externe Kredite Banco Nacional de Fomento;
Corporacion Financiera Na-
cional

2. Exportkreditversicherung
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Exportförderung in Kolumbien

17. Die wichtigste gesetzliche Grundlage für die Exportförderung

in Kolumbien sind das Dekret Nr. 444/67 (üecreto con fuerza de

ley), bekannt als "Statut für Wechselkurse und Außenhandel"

sowie die Dekrete Nr. 688 und I366 vom Jahre 1967 (Decretos con

fuerza de ley), die das "Statut" modifizieren und ergänzen.

a. Maßnahmen im Bereich des Zollrechts

1. Freistellung von Exportabgaben

Freistellung von Exportsteuern

und Exportzöllen.

Die Kaffeeexporte sind einer

Exportabgabe unterworfen.

2,Draw back

Bis jetzt noch nicht in Kraft

getreten

Gesetz 146/61;
Dekret 3168/64 (Decreto
con fuerza de ley)

Dekret 444/67 Artikel 63
und 226 (Docroto con
fuerza de ley)

Dekret 444/67 Artikel 180
(Decreto con fuerza de
ley)

3. Freistellung von Importab-

gaben

Freistellung von Importabga-

ben für Materialien, die zur

Herstellung von Produkten be-

nutzt werden, die für den Ex-

port bestimmt sind.

Dekret 444/67 Artikel
173»c. (Decreto con fuer-
za de ley)

Zollfreistellung zur Auffül-

lung von Lagern importierter

Güter, die für die Herstellung

von Exportgütern verwendet wur-

den.

Dekret 444/67 Artikel
177 und 179 (Decreto con
fuerza de ley)

Industrielle Verarbeitung in

zollfreien Bezirken. In der

Praxis wegen rechtlicher

Schwierigkeiten mit Dekret

444/67 Artikel 268 (Decreto

con fuerza de ley) nicht ange-

wandt .

Gesetz 79 vom 19.6.31
Sektion VI5
Dekret 485/63
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4. Zeitlich begrenzte Freistellung von

Importabgaben

Zeitlich begrenzte zollfreie

Einfuhr für Produkte, die im

Inland weiterverarbeitet oder

zusammengesetzt werden sollen

um danach wieder exportiert zu

werden.

b. Fiskalpolitische Maßnahmen

1. Freistellung von internen

Steuern

Dekret 444/67 Artikel
172 und folgende (Deere-
to con fuerza de ley)

Freistellung von Umsatzsteu-

er

Freistellung von Stempel-

steuer

Freistellung von Gemeinde-

und Bezirkssteuern

Freistellung von Steuern

auf Instrumente und Dokumente,

die mit dem Fonds für Export-

förderung verbunden sind.

Gesetz 21/63;
Dekret 1881/66

Dekret 1366/67 Artikel
46 (Decreto con fuerza de
ley)

Dekret 1366/67 Artikel
45

Dekret 444/67 Artikel 202
(Decreto con fuerza de ley);
Dekret 821/69 Artikel 38

2.Rückerstattung von internen

Steuern

Steuerrückvergütung für Ex-

portprodukte. Sie erfolgt in

Form von Bons (Certificado de

abono tributario), die ver-

käuflich sind und für die Zah-

lung von Einkommens-, Umsatz-

und anderen Steuern sowie Zoll-

abgaben verwendbar sind.

Dekret 1366/67 (Decreto con
fuerza de ley);
Dekret 2401/67;
Dekret 262/68
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c. Kreditpolitische Maßnahmen

1. Gewährung von Krediten

Kredite des Fonds für Ex-

portförderung

Kredite des Instituto de

Fomento Industrial

Dekret hkk/67 Artikel 181
und folgende;
Dekret 821/69;
Resolution 25/67 der mone-
tären Junta;
Rundschreiben Nr. 1 des Fonds

Vorgestreckte Rückerstat-

tung des Wertes der Exporte

in Wechseln

Resolution hl/66 der mone-
tären Junta

Externe Kredite des Fonds

für Exportförderung

Externe Kredite des Fonds

für private Investionen

Dekret khk/67 Artikel 186
(Decreto con fuerza de ley);
Dekret 821/69 Artikel 5

Resolution II/63 vom Banco de
la Republica;
Resolution 37/69 der monetä-
ren Junta

2. Exportkreditversicherung Dekret kkk/67 Artikel 192
bis 19^ (Decreto con fuerza
de ley);
Dekret 3053/68;
Dekret 821/69

d. Andere Maßnahmen zur Förde-
rund der Exporte

Kompensationshandel

Direkte Käufe des Staates, um

Exporte zu fördern.

Dekret kkk/67 Artikel 188
(Decreto con fuerza de ley);
Dekret 821/69 Artikel 6

Dekret kkk/67 Artikel 188 '
(Decreto con fuerza de ley);
Dekret 821/69 Artikel 6;
Dekret 2^20/68 Artikel kk



Kompensationsmechanismen für

die Schwankung der interna-

tionalen Preise

Dekret 444/67 Artikel 195
(Decreto con fuerza de ley);
Dekret 821/69 Artikel 9;
Dekret 2420/68 Artikel 48;
Dekret 211/69;
Gesetz 65/68

Erlassung von Importlizen-

zen

Dekret 444/67 Artikel 172
(Decreto con fuerza de ley)

Priorität zur Erlangung einer

Importlizenz

Resolution JCE 15/67 Artikel
28

Genehmigung, Güter der ver-

botenen Importliste zu impor-

tieren

Dekret 444/67 Artikel 48
(Decreto con fuerza de ley)

Kontrakte über Exportgarantien Dekret 444/67 Artikel 48
(Decreto con fuerza de ley)

Register über Exportkon-

trakte

Dekret 444/67 Artikel 49
(Decreto con fuerza de ley)
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Exportförderung in Peru

18. Die wichtigsten Exportförderungsmaßnahmen Perus sind neu-

eren Datums. Ihre gesetzliche Grundlage sind die Dekrete 227/68-

HC, 002/69-IC-DS und 026/71-IC (Decretos Supremos).

a. Maßnahmen im Bereich des Zollrechts

1. Freistellung von Exportab-

gaben. Die Freistellung ge-

schieht automatisch und be-

darf keiner Antragstellung.

Dekret 227/68-HC (Decreto
supremo);
Dekret 002/69-IC-DS (Decre-
to supremo)

2. Draw back Gesetz 13270 (Ley de pro-
moci6n industrial) ersetzt
durch Gesetz 1835;
Dekret 227/68 (Decreto
supremo);
Dekret 002/69 (Decreto
supremo)

3. Freistellung von Importab-

gaben

Zollfreistellung für im-

portierte Materialien, die

für die Produktion von Ex-

portgütern benötigt werden.

Dekret 227/68-HC (Decreto
supremo);
Dekret 293/68-HC (Decreto
supremo)

h. Zeitlich begrenzte Freistel-

lung von Importabgaben

Zeitlich begrenzte zollfreie

Einfuhr von Produkten, die im

Inland weiterverarbeitet wer-

den, um danach wieder expor-

tiert zu werden.

Dekret OO5/7O-DS (Decreto
supremo);
Dekret 002/69-IC-DS (De-
creto supremo)

Zeitlich begrenzte zollfreie

Einfuhr von Produkten, die im

Inland nicht weiterverarbei-

tet werden dürfen ("Verpackungs-

material). Bis jetzt noch nicht

angewandt.

Dekret OO5/7O-DS (Decreto
supremo);
Dekret 002/69-IC-DS (Decre-
to supremo)



b. Fiskalpolitische Maßnahmen

1. Freistellung von internen Steuern

2. Rückerstattung von internen

Steuern:

Pauschale Rückerstattung von

Zollabgaben, zusätzlichen Im-

port und Stempelsteuern in Pro-

zentsätzen. Zwischen 15 $, wenn

nationale Schiffe benutzt wur-

den und die Berechnungsbasis

der cif Wert ist, bis zu 30 $

auf den fob Wert. Die Rück-

erstattung geschieht in Form

von Steuerrückerstattungs-

zertifikaten (Certificados

de reintegro tributario), die

für die Zahlung von Import-

und Exportzöllen, Stempel-

und Umsatzsteuern verwendet wer-

den können

Dekret 227/68-HC (Deere-
to supremo);
Dekret OO2/69-IC-DS (De-
creto supremo

c. Kreditpolitische Maßnahmen

1.Gewährung von Krediten

Kredite der Handelsbanken

Kredite der Industrie-Bank

Rundschreiben des Banco
Central de Reserva 71
vom 23.4.69

Fonds für den Export von ge-

werblichen Erzeugnissen

Erlaß des Direktoriums
des Banco Central de Re-
serva vom 31.IO.69

Finanzielle Unterstützung der

Industrie-Banken für Vor- und

Nachkredite

Dekret 058/68-HC vom
März 68 (Decreto supre-
mo) ;
Dekret 299/68-HC vom
August 68 (Decreto su-
premo )
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2. Exportkreditversicherung

d. Andere Maßnahmen zur Förderung der Exporte

Besondere Anreize für den Ex- Dekret 17791/69 (Decreto
, ... , . , con fuerza de ley)port von Mxneralxen aus be- '

stimmten Regionen durch den

Fonds für Bergbauinvestitio-

nen
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19. Aus dem Vergleich der Exportförderungsmaßnahmen in den ein-

zelnen Andenländern ergibt sich folgende Übersicht :

Bolivien Chile Ekuador Kolumbien Peru

a. Maßnahmen im Bereich

des Zollrechts

1. Freistellung von Ex-

portabgaben

2. Draw back

3. Freistellung von

Importabgaben

- für Inputs expor-

tierter Artikel

- zur Wiederauffül-

lung von Lagern

- Zolllagerung und Ver-

arbeitung in zollfrei-

en Bezirken

- mit Verarbeitung

- ohne Verarbeitung

k. Zeitlich begrenzte Frei-

stellung von Importab-

gaben

- mit Verarbeitung

- ohne Verarbeitung

b. Fiskalpolitische Maßnah-

men

1. Freistellung von inter-

nen Steuern

2. Rückerstattung von in-

ternen Steuern

c. Kreditpolitische Maßnah-

men

1. Kredite verschiedener

Art

2. Exportkreditversiche-

rung

d. Andere Maßnahmen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x: Bestimmungen bestehen
-: Bestimmungen bestehen nicht


